
 



Entstehung und Entwicklung des Notariats 
auf dem Territorium Lettlands 

vom Ende des 19. bis zur Mirte des 20. Jahrhunderts 

Sanita Osipova 

I. Einleitung

Die europaischen Rechtshistoriker erforschen seit dem 19. Jahrhundert die Ge­
schichte des offentlichen Notariats (notarius publicus); dabei werden einerseits 
regionale Besonderheiten beschrieben, andererseits wird nach gemeinsamen Grund­
lagen sowie nach wechselseitigen Einflüssen und nach allgemein geltenden Funk­

tionen und Entwicklungsgrundlagen des offentlichen Notariats im gesamten konti­
nentalen Europa gefragt. Bisher gibt es nur wenige Veroffentlichungen zur Ge­
schichte· des Notariats in Lettland. Dieser Aufsatz behandelt die Entstehung und die 
Entwicklung des Notariats auf dem Territorium des heutigen Lettland im Zeitraum 
zwischen der Gerichtsreform des Russischen Kaiserreichs, die sich Ende des 19. 
Jahrhunderts vollzog, bis zum Zweiten Weltkrieg. Für diesen Zeitraum sind zwei 
Gesetze relevant, welche die Notariatstatigkeit auf dem Territorium des heutigen 

Lettland regelten: das Notariatsgesetz ,,BpeMemwe noJ10J1Ce11ue o nomapG!lbHou 
ttacmu" des Russischen Kaiserreichs vom 14. April 1866 sowie das am 14. Dezem­
ber 193 7 durch das Ministerkabinett der Republik Lettlands verabschiedete „Notar­
gesetz". Dieser Aufsatz untersucht, ob zwischen den beiden genannten Rechtsakten 
eine Rechtskontinuitat besteht oder ob Olga Jurkovska, Mitverfasserin des Gesetz­
entwurfs, nach der Verabschiedung des lettischen Notargesetzes mit ihrer folgenden 
These Recht hat: 

,,Am 1. Januar 1938, dem hellsten Tage unserer Rechtsgeschichte, traten das Bürgerli­
che Gesetzbuch des Prasidenten Ulmanis und damit auch das neue lettische Notargesetz 
in Kraft."1 

Sollte die Behauptung von Olga Jurkovska, namlich dass das Notargesetz vollig 
neuartig und national gepriigt sei, nicht nur dem 1936 geauBerten politischen 
Konzept des lettischen Diktators Kārlis Ulmanis entsprechen: 

,, ... Unsere Erlebnisse in der Vergangenheit haben uns gelehrt, uns alter Formeln und 
Begriffe zu entledigen, die nicht nur für uns fremd sind, sondem sich auch anderswo 
bereits überlebt haben. Vielmehr wollen wir bewusst ailes meiden, was für uns einem 
sklavenhaften Nachahmen fremder Lehren der Neuzeit ahnlich und nach unserer 

1 Olga Jurkovska, Redetext „Notāru tiesiskais stāvoklis" [,,Zur rechtlichen Lage der Notare"]. 
Aus dem Archiv von Vilis Lūkins, im Besitz der Familie von Imants Žodžiks. Die Autorin hat die 
Materialien am 2.2.2012 eingesehen. 
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tiefsten Überzeugung für das eigenstandige Leben unseres Staates und für das 
gesellschaftliche Leben nicht geeignet ware",2 

sondem auch tatsachlich wahr sein, so konnte für Lettland nicht die Rede sein von 
einem Notariat lateinischer Pragung, wie es in Russland als Folge der Gerichtsre­
form Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund der Erfahrungen Osterreichs und Bayems 
bei der Einrichtung des lateinischen Notariats eingeführt worden war.3 

11. Das Notariat auf dem Territorium des heutigen Lettlands
19. Jahrhundert

In Russland wurde das Notariat endgültig erst durch das Notariatsgesetz vom
14. April 1866 festgelegt, das im Rahmen der Verwaltungs- und Gerichtsreform
unter Alexander 11. erarbeitet und erlassen wurde.4 Bereits im Jahre 1860 gründete
man die Zentralbank des Russischen Kaiserreichs, darauf folgte 1862 die Reform
der Finanzkontrolle. Erst danach, im Jahre 1864, wurde in Russland ein gmnd­
legend neues Gerichtssystem geschaffen, das unabhangig von der Macht der Exe­
kutive war.5 Die Gerichtsordnung des Russischen Kaiserreichs, die ab dem 9. Juli
1889 auch im Baltikum angewendet wurde, hat das bis dahin geltende traditionelle
Gerichtssystem wesentlich verandert und im gesamten Baltikum ein heutigen
V orstellungen entsprechendes Gerichtssystem mit unabhangigen Gerichten ge­
schaffen. 6 

Im Jahre 183 5 wurde im Russischen Kaiserreich eine Kommission (KoMuccuJl 

npozue11uu -Antragsprüfungskommission) eingesetzt, die mit der Aufgabe befasst 
war, Gesetzesvorlagen auszuarbeiten und zu beschlieBen. Im Jahre 1884 wurde 
diese Kommission in eine Kanzlei umgewandelt. Bei der Ausarbeitung der Gesetz­
entwürfe hat sich die Kommission nicht nur auf die Erfahmngen und die beste­
hende Rechtspraxis in Russland gestützt, sondem auch Gesetze anderer euro-

2 
Kārlis Ulmanis, Die Rede im Rahmen des Festakts zur Feier der nationalen Einheit in der 

N ationaloper am 15. Mai 193 6, in: Latvju radošā gara atdzimšana [Das Erwachen des lettischen 
schopferischen Geistes], Rīga 1936, S. 7. 
3 Sanita Osipova, Die allgemeine Bedeutung des osterreichischen Rechtssystems für Lettland, in: 
Michael Geistlinger u.a. (Hg. ), 200 Jahre ABGB-Ausstrahlungen. Die Bedeutung der Kodifika­
tion für andere Staaten und andere Rechtskulturen, Wien 2011, S. 3. 
4 lfepeMHblX I'.I'.ll/epeMHblX Jf.I', Bo3HHKHOBeHIIe HOTapHaTa B PoccmI B rrepno.n: ,n:o 1917 r.
[Die Entstehung des Notariats in Russland bis 1917] http://konp.org/history/pre 1917 ( eingesehen 
am 06.12.2008). 
5 llaiueHtfee Jļ.A., K Borrpocy o reHe3Hce rrpaBOBOH cncTeMbI PoccHH [Über die Frage nach der
Entstehung des russischen Rechtssystems ], http://www.law-n-life.ru/arch/121/121 _Pashentsev. 
doc (eingesehen am 06.12.2008). 
6 

Jānis Lazdiņš, Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.) [Das Privatrecht der baltischen Bau­
em (XIX. Jh.)], Rīga 2000, S. 270. 
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paischer Lander in dem jeweiligen Bereich analysiert.
7 

Es war bewusste Staats­
politik des Russischen Kaiserreichs, das Gerichts- und Rechtssystem entsprechend 
den Tendenzen im kontinentalen Europa zu gestalten. Deshalb war das im Russi­
schen Kaiserreich geschaffene Gerichtssystem mit den in den europaischen 
Landem angewendeten Modellen verwandt. Das Ergebnis der Gerichtsreform im 

Russischen Kaiserreich war die Einführung franzosischer Konzepte der Justizinsti­
tutionen sowie des V erfahrensrechts im ganzen Kaiserreich, damit auch auf dem 
Territorium des heutigen Lettlands. In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, als 

in Russland die Gerichtsreform umgesetzt wurde, hatten viele franzosische N eue­
rungen aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts ihre Starken und Schwachen in der 
Praxis gezeigt und waren, wie die russischen Juristen behaupteten, auf eine gewisse 

W eise sogar schon veraltet. 8 Daher wurde bei der Abwicklung der russischen 
Gerichtsreform ausgiebig auch auf Gesetze zurückgegriffen, die erst Mirte des 
19. Jahrhunderts im kontinentalen Europa auf der Grundlage franzosischer Vorbil­
der entstanden waren. Die franzosischen Konzepte wurden im Russischen Kaiser­
reich umgesetzt, nachdem man ihr Funktionieren in Frankreich beobachtet hatte,
sowie aufgrund einer Analyse ihrer aktuellen Modifikationen in anderen Landem,
welche die franzosischen Institutionen eingeführt harten; vor allem stützte man sich
auf osterreichische und deutsche Erfahrungen. Das ausgesprochen liberale franzo­
sische Recht war auf der Basis der Idee eines Naturrechts entstanden; diejenigen
Gesetze, die aus der Mirte des 19. Jahrhunderts stammten, vor allem die deutschen
Gesetze, waren wesentlich konservativer, denn sie waren von der historischen
Rechtsschule beeinflusst. Man passte in Kontinentaleuropa die liberalen ldeen
Frankreichs den Bedürfnissen sowohl konstitutioneller als auch absoluter Monar­
chien wie Russland an; dabei wurde die Rolle des Staates bei der Rechtsprechung
sowie bei der Bildung gerichtlicher Institutionen und bei deren Kontrolle gestarkt.

Der Einfluss der Gerichtsordnungsreform des Russischen Kaiserreichs lasst 
sich auch heute noch am Justizsystem der Lertischen Republik ablesen. Das mar­
kanteste Beispiel dafür sind die Institutionen des vereidigten Notars und des verei­
digten Gerichtsvollziehers. 

9 

Das Notariatsgesetz des Russischen Kaiserreichs vom 14. April 1866 wurde auf 
der Grundlage der franzosisch-deutschen Erfahrung bei der Organisation des 

7 KoMapoe H. I1.lllaUtem1ee /ļ. A./llaUtem1eea C. B., QqepKR ttcToptttt npaBa Pocctt:ÜcKo:Ü
RMrreptttt BTopas.r rrorroBRHa 19 - Haqarro 20 BeKa. [ Aufsatze über die Rechtsgeschichte des russi­
schen Reiches, von der zweiten Halfte des 19. bis zum Anfang des 20 . Jahrhunderts], Moskau 
2006, s. 11. 
8 MaHdellbUtmaM Jl.E., Yqpe)I<,ll;eHtte Hornpttarn R ero opraHtt3au;RSI. [Gründung des Notariats
und seine Organisation ], )KypHarr MttHRCTepcTBa Iücmu;tttt [Zeitschrift des Ministeriums :für 
Justiz], 1899, Heft 4 (April), S. 8 .  
9 Siehe Sanita Osipova, ,,Latvijas notariāta funkcijas un tā  sniegtās palīdzības pieejamība, to
izvērtējums" [Lettisches Notariat: Funktion und die Ver:fügbarkeit von Hilfe, die Auswertung], 
www.tm.gov.lv/lv/ .. ./Osipova_petijums_07022009-fina1.doc ( eingesehen am 1 .4 .2011 ). 
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Notariats und bei der Regelung seiner Tatigkeit ausgearbeitet.10 Als Vorbild diente 
dabei das Notariat ,franzosischer Art', wie es gegen Mitte <les 19. Jahrhunderts in 
Osterreich und Bayem eingerichtet worden war. 1n Osterreich hatte man das nach
franzosischem Vorbild entwickelte Notariat im Jahre 1850 eingeführt, aber bereits 
fünf Jahre spater, 1855, wurde die Notariatsordnung überarbeitet. 11 Dieser überar­
beiteten Fassung von 1855 sowie <les bayrischen Gesetzes von 1861 und anderer 
Quellen haben sich die Juristen des Russischen Kaiserreichs bedient, als sie die 
Regelungen für das eigene Notariat erarbeiteten. 12 

Die Notwendigkeit zur Einführung <les Notariats ergab sich im Russischen 
Kaiserreich aus den Bestrebungen, das Hypothekensystem und das Grundbuch­
system neu zu ordnen.13 Die Notwendigkeit der Entwicklung <les Notariats zu einer 
professionellen, staatlich eingerichteten Institution ergab sich bereits aus <lem 
Gesetz <les Russischen Kaiserreichs vom 29. September 1862, in <lem die Grund­
prinzipien der Umgestaltung <les Gerichtssystems festgelegt worden waren. Dieser 
Rechtsakt verpflichtete die 2. Kanzleiabteilung der Kaiserlichen Majestat, einen 
Entwurf der Notariatsordnung für das Kaiserreich auszuarbeiten. Im Jahre 1863 
wurde der erste Entwurf <les Notariatsgesetzes vorgelegt, und am 14. April 1866 
wurde eine weitere Fassung <les Gesetzesentwurfs als „Vorlaufige Ordnung <les 
Notariats" (,,BpeMeHHoe noJ1m1ceHue o HomapaJZbHou l./acmu") beschlossen. Schon 
die Benennung signalisiert, dass dieses Gesetz als ein Provisorium konzipiert und 
für weitere Verbesserungen offen war. Man ging davon aus, dass man im Reich, 
sobald das Notariat zu arbeiten begonnen hatte, Unzulanglichkeiten feststellen 
werde, die sich erst in der praktischen Tatigkeit zeigen. Daher war vorgesehen, das 
Gesetz zu einem spateren Zeitpunkt zu überarbeiten, um die festgestellten Mangel 
zu beseitigen. 14 

Man kann behaupten, dass das osterreichische Notariatsmodell in Russland 
zweimal seinen Siegeszug angetreten hat: Bei der Notariatsverfassung von 1866 
diente das Gesetz Osterreichs von 1855 als ein Vorbild von mehreren, und als am
Ende <les 19. Jahrhunderts die russischen Juristen die Unzulanglichkeiten <les in 
Russland eingerichteten Notariats analysierten, bewerteten sie das osterreichische 
Gesetz von 1871 als das beste Gesetz in ganz Europa. Der russische Jurist und 

10 LfepeM11b1x/ClepeMHblX, Bo3HHKHOBeHHe HOTapttaTa ( oben Fn. 4) ( eingesehen am 06.01.2013).
11 

Christian Neschwara, Osterreich-Ungam: Geschichte und Historiografie des Notariats, in:
Mathias Schmoeckel/W emer Schubert (Hg. ), Handbuch zur Geschichte des N otariats der europii­
ischen Traditionen, Baden-Baden 2009, S. 242 f. 
12 Ma11oe!lbutmaM, Yqpe)K,n:eHHe HOTapHaTa H ero opraHH3aIJ;IDI (oben Fn. 8), S. 35. 
13 Po2al/ee B.B., Pa3BHTHe HIIOTeqHoro 3aKoHo,n:aTeJihCTBa B PoccH:ÜcKo:Ü HMrrepHH BTopoü
IIOJIOBHHhl XIX - Ha%Jia XX BeKa (HCTOpHKO-rrpaBOBOe HCCJie,n:oBaHHe) [Entwicklung der 
Hypothek: Rechtsvorschriften im Russischen Reich der zweiten Hiilfte des XIX. - Anfang XX. 
Jahrhunderts (historisch-juristische Untersuchung)], http://www.rgsu.net/netcat_ files/107 .doc 
(eingesehen am 06.01.2013). 
14 K0Mapoe/Ilaute11tfee/Ilautem1eea, QqepKH HCTopHH rrpaaa (oben Fn. 7), S. 212 f.
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Sachverstāndige in Fragen des Notariats L. B. Mandelstam schrieb in der Zeit­
schrift des Russischen Justizministeriums: 

,,Auf ein groBes Interesse stoBt die Gründung und die Organisation des osterreichischen 
N otariats, die durch das Gesetz vom 25. Juli 1871 erfolgt ist. Der Gesetzesgeber hat die 
Notariatsinstitution offensichtlich mit viel Herzblut eingerichtet, ihm eine angemessene 
Bedeutung verliehen, die Details sorgfültig ausgearbeitet und ihm einen entsprechenden 
Status gegeben. Das erwahnte Gesetz kann mit einigen wenigen Ausnahmen, die ausge­
sprochen lokalen Charakter haben, :für einen beliebigen Kulturstaat als Vorbild die­
nen. "15 

Im Gesetz ,,BpeMemwe no;zo;JfCeHue o HomapaJZbHou ttacmu" ist der osterreichische 
Einfluss an folgenden Punkten erkennbar: 

1. Das Amt des Notars ist vom Beruf des Rechtsanwalts getrennt. Bis zur
Einführung des franzosischen Notariats in den deutschen Lāndern war das Notariat 
nur eine Nebentātigkeit gewesen, die vorwiegend von den Rechtsanwālten ausgeübt 
wurde. 16 Das franzosische Notariatsmodell sieht eine Trennung des Notarberufs 
vom Beruf des Rechtsanwaltes vor. Eine gleichzeitige Ausübung beider Berufe 
wurde in Frankreich sogar als eine Verletzung der Berufsethik angesehen. Oster­
reich hat das traditionelle Modell des Advokaten-Notariats modifiziert und den 
Beruf des Notars zu einem eigenstāndigen Beruf im Rahmen des Gerichtssystems 
gemacht. 17 1n den deutschen Lāndern wurde es traditionell als zulāssig gesehen, die 
Berufe des Notars und des Rechtsanwalts gleichzeitig auszuüben, und dieses 
Prinzip gilt noch heute, denn neben der N otariatsinstitution besteht in Deutschland 
auch die Institution des Anwaltsnotariats. 18 

2. Das Notariat wurde nach dem territorialen Prinzip an Gerichten gebildet,
wobei der Notar eine gewisse dienstliche Autonomie genoss. Dienststellen von 
Notaren wurden für Hauptstādte, Gouvernementsstādte und Kreisstādte sowie an 
den Oberlandesgerichten vorgesehen. Mit Inkrafttreten des Gesetzes wurde der 
Notar de iure zur einzigen Amtsperson, die notarielle Akten abfasste. Allerdings 
bewirkte dies weder in Osterreich noch in Russland, dass der Notar sogleich auch 
de facto zur einzigen Amtsperson wurde, die offentlich beglaubigte Akte abfasste. 

3. Eine enge V erbindung zwischen dem N otariat und dem Gerichtssystem
wurde auch dadurch geschaffen, dass die Gerichte dazu verpflichtet wurden, die 
Tātigkeit der Notare zu kontrollieren. 19 Die Kontrolle des Oberlandesgerichts über 
die Arbeit der Notare war eher formell. In der Realitat haben sich die Oberlan-

15 MaHOe!lbutmaM, Y1Ipe)K)];eHHe HOTapHaTa H ero opraHH3ari;IDI ( oben Fn. 8), S. 11 f. 
16 

Christian Neschwara, Osterreichs Notariatsrecht in Mittel- und Osteuropa. Zur Geltung und 
Ausstrahlung des osterreichischen Notariats, Wien 2000, S. 3. 
17 

Neschwara, a.a.O., S. 11. 
18 

Werner Schubert, Geschichte des Notariats und Notariatsrechts in Deutschland, in: Schmoe­
ckel/ders., Handbuch (oben Fn. 11), S. 234. 
19 

Neschwara, Notariatsrecht (oben Fn. 16), S. 5. 
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desgerichte nur mit Beschwerden über die Tātigkeit der Notare befasst. Bei der 
Durchführung der Kontrolle gemāB Artikel 58 des Gesetzes20 hatten die Richter 
keine Zeit, sich in den Inhalt der notariellen Akte zu vertiefen. Der Grund dafür 
waren die enorme Belastung der Oberlandesgerichte und unzureichende Ressour­
cen, die es den Richtem nicht ermoglichten, Besuche in den Kontoren der Notare 
vor Ort zu leisten. 21 

4. Die Anzahl und territoriale Verteilung der Notare festzulegen, war nach dem
osterreichischen Modell (im Unterschied zum franzosischen Modell) ausschlieBlich 
dem Staat vorbehalten, die Notare selbst befanden sich im Staatsdienst.22 Nach dem 
russischen Gesetz vom 1866 hatte der Notar einen Doppelstatus: Einerseits gehor­
ten die Notare dem Staatsdienst an (in der Tabelle der Dienstkategorien gehorten 
die Notare zur Kategorie 8), auch wenn sie keinen Anspruch auf eine gesetzliche 
Rente hatten (Artikel 17); andererseits war der Notarberuf im Russischen Kaiser­
reich als freier Beruf anerkannt. Seine Tātigkeit hat der Notar als Freiberufler 
ausgeübt (Artikel 208). Die zeitgenossischen Notare haben diesen Doppelstatus 
kritisiert, indem sie darauf hinwiesen, dass die Notare „Stiefkinder der Themis" 
seien, da sie nicht alle vom Staat vorgesehenen Rechte genieBen konnten, die den 
Angehorigen des Justizsystems zugesprochen wurden. 23 

5. Im russischen Modell verzichtete man auf die Anforderung vorheriger
Berufserfahrung, die das franzosische Modell vorsieht.24 Der Kandidat musste seine 
Eignung im Rahmen einer Prüfung nachweisen, so wie es in Bayem und Osterreich 
der Fall war. Gleichzeitig wurden an die russischen Notare, anders als in Oster­
reich, keine Anforderungen an ihre Ausbildung gestellt. 25 Schon im 19. J ahrhundert 
waren die Juristen der Ansicht, dass das Reichsgesetz die juristische Fachkompe­
tenz der Notariatsinstitution abgewertet habe, da es keine Bildungsanforderungen 
vorsah. Der Verzicht auf die Forderung nach juristischer Ausbildung lāsst sich 
durch die mangelnde Zahl ausgebildeter Juristen in Russland erklāren. Die Kompe­
tenz der Bewerber wurde jedoch als wichtig angesehen und im Rahmen von Eig­
nungsprüfungen festgestellt. 

GemāB dem Notariatsgesetz vom 14. Aprit 1866 konnte Notar werden, wer die 
russische Staatsbürgerschaft besaB, das 21. Lebensjahr überschritten hatte (Voll-

20 „Die Bücher und die Sachen der N otare und ihren Stellvertreter sowie die Bücher der Leiter der 
Grundbuchabteilungen dürfen jederzeit von einer durch das zustandige Oberlandesgericht 
beauftragten Person eingesehen werden, wenn dieses Gericht das für notwendig halt. Das Ober­
landesgericht kann die Friedensrichter beauftragen, die Prüfung der Notarbücher und -sachen in 
denjeweiligen Kreisgrenzen durchzuführen." Art. 58, Notargesetz, Rīga 1933, S. 18. 
21 KoMapoe/IlauteHtfee/IlauteHtfeea, QqepKII IICTūpIIII rrpaBa ( oben Fn. 7), S. 223 f. 
22 A.a.O., S. 204.
23 tJepeMHblX/LlepeMHblX, Bo3HIIKHOBeHIIe HOTapIIaTa ( oben Fn. 4) ( eingesehen am 06.01.2013). 
24 MaHOellbutmaM, Yqpe)K�eHIIe HOTapIIarn II ero opraHII3ailJUI ( oben Fn. 8), S. 6. 
25 Neschwara, Notariatsrecht (oben Fn. 16), S. 5. 
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jahrigkeit), nicht im Staats- oder im offentlichen Dienst ( auch bei lokalen Behor­
den) stand (mithin erlaubt das Gesetz nicht die gleichzeitige Ausübung mehrerer 
Amter), nicht vorbestraft war und eine Eignungsprüfung erfolgreich abgelegt hatte. 
GemaB <lem Rundschreiben <les Justizministers vom 6. Juni 1887 durftenjüdische 
Bürger den Beruf <les Notars nicht ausüben.26 Die Emennung zum Notar erfolgte 
durch den Ersten V orsitzenden <les Gerichtskollegiums auf der Grundlage der 
Empfehlung <les Oberlandesgerichtsvorsitzenden; einen Notar aus <lem Amt entlas­
sen durfte nur ein Gericht (Art. 16).27 Bei Amtsantritt musste der Notar eine Kau­
tion entrichten, deren Hohe vom Einsatzort des Notars abhangig war. Dieser Betrag 
bildete eine Garantie für Schadensersatzforderungen, die womoglich durch die 
Tatigkeit <les Notars entstehen konnten. Der anfüngliche Beitrag wurde allmahlich 
aufgestockt, bis folgende Summen erreicht wurden: in Hauptstadten 25. 000 Rubel, 
in Gouvemementsstadten 15.000 Rubel und in Kreisen und Kreisstadten 10.000 
Rubel. Nach Beendigung der Tatigkeit wurde die Kaution an den Notar oder im 
Falle seines Todes an die Erben zurückgezahlt.28 

Ein wesentliches Problem war die Vergütung der Notare. In anderen Landem 
(beispielsweise Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden) existierten für 
die Notare feste Tarife. Das Honorar einvemehmlich bestimmen durften der Notar 
und sein Kunde nur in den Fallen, für die keine vom Staat festgelegten Tarife 
existierten. In Osterreich war eine solche Einigung sogar in Ausnahmefüllen gesetz­
lich verboten. 29 Im russischen Gesetz ,,BpeMeHHoe noJ10J1CeHue o HomapaJZbHou 
l./acmu" Art. 208 wird die Frage der Honorare wie folgt geregelt: ,,Der Notar erhebt 
die Gebühr auf der Grundlage einer einvemehmlichen Einigung mit den Personen, 
die sich an ihn gewandt haben." Für die russischen Juristen war diese Losung nicht 
zufriedenstellend. So schrieb Mandelstam: ,,Es ist eine schwere Herabsetzung für 
eine offentlich tatige Person, die nicht irgendwelche private Angelegenheiten, 
sondem offentlich-rechtliche Funktionen ausübt, seine Tatigkeit mit <lem Feilschen 
stati mit der Sache selbst zu beginnen. "30 Auch das Prinzip der territorialen V ertei­
lung funktionierte nicht problemlos: ein Drittel der Notarstellen im Kaiserreich war 
nicht besetzt.31 

Das Justizministerium reagierte auf die Kritik seitens <les Berufsstandes und der 
Wissenschaftler und erlieB - entsprechend dem ursprünglichen Plan, der vorsah, 
dass der ursprünglichen vorlaufigen Notariatsverfassung aufgrund der erworbenen 
Erfahrung ein neues, qualitativ besseres Gesetz folgen werde, - am 19. April 1871 

26 t.JepeMHbTXNepeMHblX, B03HHKH0Bem1e HOTapHarn ( oben Fn. 4) ( eingesehen am 06.01.2013). 
27 KoMapoe/IIautem1ee/IIauteHlfeBa, QqepKH HCTopHH rrpaBa (oben Fn. 7), S. 214. 
28 t.JepeMHb1xNepeMHblX, Bo3HHKHOBeHHe HOTapttarn ( oben Fn. 4) ( eingesehen am 06.01.2013).
29 A.a.O.
30 MaHOe!lbutmaM Jl. E. IIporpaMMa )J;JUI rrpHTOTOBneHH5I K .n;on)KHOCTH Hornpeyca [Programm 
für die Vorbereitung auf das Amt des Notars] Odessa 1882, http://dic.academic.ru/dic.nsf/ ( ein­
gesehen am 06.12.2008). 
31 KoMapoe/IlauteHtfee/IlauteHlfeBa, QqepKH HCTOpHH rrpaBa (oben Fn. 7), S. 227. 
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ein Rundschreiben, in dem die V orsitzenden der Oberlandesgerichte aufgefordert 
wurden, von den ortlichen Notaren Kommentare zur bestehenden Praxis sowie Vor­
schlage zur besseren Organisation des Systems einzuholen, um auf dieser Grund­
lage ein neues N otariatsgesetz auszuarbeiten. Doch erst zwanzig J ahre spater wurde 
am Ministerium ein Ausschuss gebildet, der sich mit der Ausarbeitung einer neuen 
Gesetzesfassung befasste. Im Jahre 1904 begann man tatsachlich mit der Bespre­
chung der geleisteten Vorarbeiten zu dem Entwurf. Die Autoren des Entwurfs 
hatten erklart: ,,Als Referenzpunkt für die Revision der Notariatsverfassung galt der 
Wunsch, in dieses so wichtige Gesetz moglichst viele den gegenwartigen Umstan­
den gerecht werdende Vervollstandigungen einzuarbeiten, ohne das Gesetz vom 
14. April 1866 aufzuheben [ ... ]."32 Auch diesmal stützte man sich bei der Erarbei­
tung des Entwurfs auf das deutsche und osterreichische V orbild.

Im Entwurf war vorgesehen, dass sich um das Amt des Notars Personen bewer­
ben dürfen, die mindestens 25 Jahre alt sind und keine anderen Amter innehaben, 
ahnlich wie im osterreichischen Notariatsgesetz.33 In Osterreich lag die Alters­
grenze allerdings bei 24 Jahren.34 Eine groBe Rolle spielte für die Arbeit des 
Notariats- ahnlich wie in Osterreich-der Justizminister. Der Entwurf raumte dem 
Justizminister das Recht ein, Vorschriften zur Regelung der Tatigkeit der Notare zu 
erlassen, auf Empfehlung des Oberlandesgerichts die Vereinbarkeit mit einer ande­
ren Berufstatigkeit zu bestatigen, das Programm der Notariatsprüfung zu geneh­
migen und den Notar in sein Amt zu berufen. Der Justizminister war ebenfalls 
berechtigt, den Notar aus seinem Amt zu entbinden, wie es auch die osterreichische 
Notariatsordnung vom 1871 vorsieht (§ 10).35 Vorgesehen war ebenfalls die Institu­
tion des Notariatsgehilfen, mit bestimmten Ausbildungsanforderungen sowie dem 
Erfordemis vorheriger Arbeitserfahrung im Notariatskontor von mindestens sechs 
Monaten bei absolvierter juristischer Ausbildung bzw. einem Jahr bei absolvierter 
Mittelschulausbildung. Für den Fall, dass es nicht gelingen sollte, alle freien 
Dienststellen mit Notaren zu besetzen, war vorgesehen, die Aufgaben des Notars 
vorlaufig den Kreisrichtem anzuvertrauen. 36 

Folgende Leitprinzipien wurden für die Neuordnung des Notariats festgelegt: 

1. Die Aufgaben des Notars werden ausschlieBlich von Notaren wahrgenom­
men; zum Notar kann nur ein Jurist werden, der über gute theoretische Kenntnisse 

32 
O<punUJ1ee E. CnoBo „HoTapeyc" - nanrnc1<0ro rrpo11cxoiK.n;emrn [Das Wort „Notar" -

lateinischen Ursprungs], in: ,,PoccirncKa5ī IOcTHU:115I" [Russische Gerechtigkeit], Nr. 5, Mai 2003, 
s. 12-14.
33 

MaHOeJlbtumaM, Yqpe)I<.n;eHHe HOTap11arn 11 ero opraHmau;1151 (oben Fn. 8), S. 13. 
34 

N otariatsordnung v. 25. Juli 1871, Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Konig­
reiche und Lander. XXXII. St.- 1. August 1871, S. 164. 
35 

A.a.O., S. 165.
36 lfepeMHb1x/l!epeMHbTX, Bo3HHKHOBeH11e Hornp11arn ( oben Fn. 4) ( eingesehen am 06.01.2013).
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verfügt; diese Kenntnisse werden nach den Anforderungen der juristischen Ausbil­
dung im Rahmen einer Eignungsprüfung festgestellt. 

2. Im Gesetzestext werden alle Kompetenzen des Notars festgelegt; unter
anderem wird festgelegt, dass der Notar hei der Abfassung eines notariellen Aktes 
immer selbst anwesend sein muss. 

3. Die Oberlandesgerichte werden verpflichtet, eine wirksame Kontrolle und
Aufsicht über die Tatigkeit der Notare auszuüben. 

4. Es werden Notariatskammem und Notariatsvollversammlungen eingeführt. 37 

Darüber hinaus wurde in der Debatte über die Gesetzesmangel, an der sich die 
bedeutendsten Juristen des Kaiserreichs (A. HeaHUlfKUU, H.E. MaHoe!lbZUmaM, 
C.K. Ky3Helfo6 u.a.) beteiligten, auf folgende unabdingbaren Voraussetzungen für 
das Notariat hingewiesen: formale Ausbildungsanforderungen, der Nachweis 
einschlagiger Arbeitserfahrung, die Institution des Notariatsgehilfen, die Einrich­
tung von Notariatskammem, denen die Aufgabe der intemen Kontrolle über die 
Arbeit der einzelnen N otare zu übertragen ware. In der ursprünglichen Ordnung des 
russischen Notariats fehlte das Prinzip der berufsstandischen Organisation.38 

Die Beratungen über den Entwurf erwiesen, dass die vorgesehenen Anderungen 
nicht ausreichend sein würden, um die bestehenden Probleme zu beseitigen. Es ist 
nicht gelungen, eine Losung zu finden, mit der sowohl die Notare als auch die 
Regierung zufrieden gewesen waren, und eine Neustrukturierung des Notariats 
noch in der Epoche des Kaiserreiches durchzusetzen. Dieser Prozess wurde zu­
nachst durch die Revolution von 1905 und dann durch den Ersten Weltkrieg blo­
ckiert. So wurde bis 1917 das Gesetz von 1866 nicht novelliert.39 

Auch in den darauffolgenden sowjetischen Jahrzehnten wurde das russische 
Notariat zu einem groBen Teil auf den Grundlagen entwickelt, die aus dem Notari­
atsgesetz von 1866 hervorgingen. Sowohl die Notariatsordnung von 1922 als auch 
das 1974 verabschiedete Gesetz über das staatliche Notariat der UdSSR übemah­
men nach der Ansicht des russischen Professors Skripilew in vielerlei Hinsicht die 
Bestimmungen des Gesetzes von 1866.40 

III. Das N otariat in der Lettischen Republik in den 20er und 30er
Jahren des 20. Jahrhunderts

Die am 18. November 1918 gegründete Lettische Republik hat gemaB dem durch 
den Nationalrat der Lettischen Republik erlassenen Gesetz „Über die Fortgeltung 

37 C1<.punUJ1ee, ,,Hornpeyc" (oben Fn. 32), S. 12-14. 
38 KoMapoelllaUteHtfee/llaUteHtJeea, Qqep1rn: J:ICTOpHH rrpaaa (oben Fn. 7), S. 216 f.
39 BexH coaeTcKoro HoTapI:IaTa (1917-1991) [Stufenentwicklung des sowjetischen Notariats 
(1917-1991 )] http://mimot.narod.ru/sovetsk-hro.html ( eingesehen am 06.12.2008). 
4
° C1<.punUJ1ee, ,,Hornpeyc" (oben Fn. 32), S. 12-14.
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der ehemaligen russischen Gesetze in Lettland" vom 5. Dezember 1919 das bis 
dahin geltende russische Recht beibehalten, wie es zuvor auf dem Gebiet Lettlands 
angewendet wurde. Das entsprach dem Prinzip der Rechtskontinuitat.41 

Für das Notariat bedeutete das die Fortgeltung des russischen Notariatsgesetzes 
vom 14. April 1866 ,,BpeMemwe nOJ10J1Cenue o nomapaJZbHOU T.Jacmu". In der Letti­
schen Republik blieben sowohl das russische Notariatsgesetz des Kaiserreichs als 
auch die die Notariatstatigkeit betreffende Rechtsprechung weiterhin in Geltung. 
Dies belegen die lettischsprachigen Fassungen der Notariatsordnung, in denen 
zusatzlich zu den Artikeln selbst auch die Rechtsprechung des Senats des Russi­
schen Kaiserreiches enthalten ist.42 Darüber hinaus wurde der Gesetzestext entspre­
chend den Umwandlungen des lettischen Rechtssystems geandert und vervoll­
standigt. Ein Beispiel hierfür liefert z. B. Artikel 59: 

,,Bei Fahrlassigkeiten und Amtsmissbrauch sind die N otare, die Leiter der Grundbuch­
abteilungen sowie ihre Gehilfen gemaB Artikel 18 7 bis 217 des Justizverfassungsgeset­
zes (Fassung von 1924) sowie Artikel 1021 bis 1046 des Strafrechtsprozessgesetzes 
(Fassung von 1926) zur Verantwortung zu ziehen. "43 

Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass das Justizsystem des neugegründeten 
lettischen Staates gemaB der durch den Lettischen Nationalrat am 6. Dezember 
1918 verabschiedeten vorlaufigen Ordnung „Über Gerichte und Gerichtsverfahren 
in Lettland" aufgebaut wurde, wobei man das zuvor bestehende Gerichts- und 
Rechtssystem Schritt für Schritt umstrukturierte.44 Gleichzeitig bedeutete das 
allerdings, dass ebenfalls alljene Unzulanglichkeiten beibehalten wurden, welche 
die russischen Juristen in ihren Beitragen als Mangel des Gesetzes „BpeMennoe 
n0Jzo:J1cenue o nomapaJZbHou T.Jacmu" kritisiert hatten. Das Gesetz, das im Kaiser­
reich mit dem Status eines Pilotprojekts erlassen worden war und als vorlaufige 
Losung dienen sollte, um einerseits ein einheitliches staatliches Notariatssystem im 
ganzen Kaiserreich zu begründen, andererseits Fehler und Unzulanglichkeiten in 
der Strukturierung und der Regelung der notariellen Arbeit zu bezeichnen, war auf 
dem Territorium Lettlands vom Jahre 1889 bis zum 14. Dezember 1937 in Kraft, 
als vom Lettischen Ministerkabinett das „Notargesetz" verabschiedet wurde.45 Für 
die Ausarbeitung des Notargesetzes setzte der damalige Justizminister H. Apsītis 
eine Kommission ein, zu deren Mitgliedem folgende Personen zahlten: das Senats­
mitglied Professor V. Bukovskis, der Leiter des Gerichtsdepartements A. Meņģel­
sons, der Rechtsberater am Justizministerium I. Grūbaums, der Notar der Stadt 

41 A. Lēbers (Hg.), Latvijas tiesību vēsture (1914-2000) [Lettische Rechtsgeschichte (1914-
2000)], Rīga 2000, S. 218. 
42 Notariatsordnung. Übersetzung mit Anderungen, Erganzungen, Erlauterungen und Anlagen.
Übersetzt und zusammengestellt von cand. jur. Olga Jurkovska, redigiert von Prof. Dr. jur. 
Vladimirs Bukovskis, hg. durch die Autoren, Rīga 1933, S. 19. 
43 A.a.O., S. 18.
44 Latvijas tiesību vēsture (oben Fn. 41), S. 209.
45 Notargesetz. Valdības Vēstnesis [Regierungsamtsblatt], Nr. 287 (1937).
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Tukums V. Lūkins und die Notarin von Rīga/Jūrmala 0. Jurkovska, welche die 
1933 erschienene Ausgabe der russischen Notariatsordnung ins Lettische übersetzt 
hatte.46 Die Autorin dieses Aufsatzes hatte die Moglichkeit, Einsicht in das Archiv 
der Familie Žodžiks zu nehmen, das auch die Hinterlassenschaft von Vilis Lūkins 
umfasst. 

Die Arbeitsgruppe, die sich mit der Ausarbeitung des Entwurfs des Notarge­
setzes befasste, wurde mit dem politischen Auftrag versehen, eine vollstāndig neue 
und nationalrechtliche Regelung zu entwickeln.47 Dieses Konzept entsprach voll­
stāndig der auf die Stārkung der nationalen Werte ausgerichteten Politik, die der 
autoritāre lettische Staat verfolgte. Auch das spāter verabschiedete Gesetz wurde 
als ein neues, nationales Gesetz prāsentiert.48 Doch kann man bei der Analyse des 
angenommenen Gesetzestextes feststellen, dass das Gesetz von 193 7 auf der zuvor 
geltenden Notariatsverfassung unter Berücksichtigung der am Ende des 19. Jahr­
hunderts im Russischen Kaiserreich geāuBerten Kritik an ,,BpeMe1moe no1wJ1Ce1me 
o HomapaJZbHoÜ ttacmu" und des bereits erwāhnten im Jahre 1904 ausgearbeiteten
Gesetzesentwurfs beruht. AuBerdem ist zu berücksichtigen, dass das neue Notari­
atsgesetz in einem autoritāren Staat entstand, der auf die Dominanz der Exekutive
sowie der Staatszentralisierung ausgerichtet war und sich somit dem Vorbild der
zentralisierten Staatsgewalt im Russischen Kaiserreich annāherte.

Einen groBen Beitrag zur Ausarbeitung des Gesetzesentwurfes leisteten die 
Notare Olga Jurkovska und Vilis Lūkins (1903-1995). Dessen Tochter Maija 
Žodžika (geb. 1931) erinnert sich, dass ihr Vater speziell zu dem Zweck die fran­
zosische Sprache erlemte, um Fachliteratur zum franzosischen Notariat in der Ori­
ginalsprache lesen zu konnen. Bei der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs wurde 
auf russischsprachige, deutschsprachige, franzosischsprachige und lateinische Fach­
literatur zurückgegriffen. Auf Latein wurde vor allem zurückgegriffen, um Begriffe 
aus den Fachlexika zu prāzisieren.49 

Im Notargesetz wird der Doppelstatus der Notarinstitution mit der folgenden 
Bestimmung beibehalten: ,,Bei der Ausübung ihrer amtlichen Tātigkeiten sind die 
Notare dem staatlichen Dienstpersonal gleichgestellt. "50 In das Notargesetz sind die 
Konzepte eingearbeitet worden, die den Gesetzesentwurf von 1904 kennzeichneten: 

Eine engere Verbindung zwischen den Notaren und dem Justizminister (Art. 2, 
3, 4, 139 u.a.). 

46 Lettischer Rat der vereidigten Notare (Hg.), Einblick in die Entwicklung des Notariats in 
Lettland, Rīga 1998, S. 8. 
47 Ulmanis, Die Rede (oben Fn. 2), S. 7. 
48 

Jurkovska, Redetext (oben Fn. 1), am 2.2.2012 eingesehen. 
49 Von der Autorin geführtes Interview mit Maija Žodžika, der Tochter von Vilis Lūkins, am 
2.2.2012. Personliches Archiv von Sanita Osipova. 
50 Notargesetz. Art. 1. Valdības Vēstnesis (Regierungsamtsblatt), Nr. 287 (1937). 
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Die Beibehaltung der territorialen Bindung an die Oberlandesgerichte (Art. 22 
„Das ordnungsgemaBe Entrichten der weiteren Kautionsbetrage durch die Notare 
wird durch den V orsitzenden des Oberlandesgerichts beaufsichtigt"; Art. 31 „Mit 
Einvemehmen des Justizministers kann das Oberlandesgericht dem Notar gestatten 
bzw. ihn beauftragen, sich an bestimmten Tagen wochentlich oder monatlich für 
die Wahmehmung seiner Aufgaben in die benachbarten Stadte bzw. Ortschaften zu 
begeben, in denen kein Notar vorhanden ist" usw.). 

Die Festlegung von neuen Voraussetzungen und Anforderungen: Der Kandidat 
musste mindestens 25 Jahre alt sein, eine juristische Ausbildung absolviert haben, 
Arbeitserfahrung haben (zwei Jahre in einem Notarsbüro oder fünf Jahre in Justiz­
einrichtungen, in denen man mit Aufgaben betraut war, die den Erwerb der für die 
Ausübung des Notarberufs notwendigen Kenntnisse moglich machten) sowie die 
notarielle Eignungsprüfung ablegen ( diese Anforderungen gelten bis zum heutigen 
Tag). 

Das Prinzip der Verhandelbarkeit des Honorars, mit dem die russischen Juristen 
im 19. Jahrhundert so unzufrieden waren, wird im Artikel 13 9 durch die F estlegung 
eines Tarifs ersetzt: ,,Die Notare werden für ihre Tatigkeit (Art. 57) entsprechend 
der vom Justizminister festgelegten Tarife durch ihre Kunden vergütet. Soweit sie 
nicht durch Gesetz vorgeschrieben bzw. vom Justizminister festgelegt sind, werden 
die Honorare der Notare von der Notarenkammer geregelt, wobei die Zustimmung 
des Justizministers einzuholen ist." 

Die Einführung der Notariatsgehilfeninstitution: Art. 133 „Der Notar kann 
Notariatsgehilfen beschaftigen." Art. 134 „Notariatsgehilfen konnen lettische 
Staatsbürger werden, die die gesetzliche Volljahrigkeit ( damals 21 Jahre) erreicht, 
eine Mittelschulbildung absolviert und vorher mindestens zwei Jahre in einem 
Notariatskontor gearbeitet haben." Die Altersvoraussetzung von 21 Jahren korre­
liert mit der Anforderung der Mittelschulbildung, die in den 30er Jahren des 
20. Jahrhunderts üblicherweise im Alter von 19 Jahren abgeschlossen wurde, und
mit den darauf folgenden zwei Jahren Arbeitserfahrung bei einem Notar. Die
Altersvoraussetzung für Notariatsgehilfen ist nicht geandert worden, obwohl nach
der aktuell geltenden Regelung für die Ausübung der Tatigkeit des Notariatsge­
hilfen eine Juristenausbildung verlangt wird.51 Qualifizierter Jurist kann man aller­
dings nicht früher als im Alter von 23 bis 24 Jahren werden.

Die Einführung der Notarversammlung und der Notarkammer, durch welche 
die Tatigkeit der Notare einen berufsstandischen Zug erhielt. Diese Aspekte werden 
in den Artikeln 178 bis 212 geregelt. 

51 Gesetz vom 01.06.1993 „Über das emeute Inkraftsetzen des Notargesetzes der Lettischen
Republik von 1937 sowie dessen .Anderungen und Vervollstandigungen (Das Notariatsgesetz). 
Siehe: http://www.likumi.lv/doc.php?id=59982 (eingesehen am 29.03.2012). 
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Das neue Gesetz, mit <lem in Lettland der im Russischen Kaiserreich erarbeitete 
Entwurf der Notariatsordnung in Kraft gesetzt wurde, zeichnet sich durch eine 
weitere Tendenz aus, namlich die pragende Rolle des Justizministers für die Tatig­
keit <les Notariats. Überraschend ist die Anmerkung in Artikel 5 Absatz 2 des 
Gesetzes: ,,In Ausnahmefüllen kann der Justizminister eine Person zum Notar er­
nennen, die eine Mittelschulausbildung hat, vorausgesetzt, dass diese Person alle 
sonstigen im Artikel 5 festgelegten Anforderungen erfüllt. "52 Diese Abweichung 
von den Bildungsanforderungen ist vermutlich auf die Schwierigkeiten zurückzu­
führen, die Notarstellen in ganz Lettland durch Personen zu besetzen, die eine abge­
schlossene juristische Ausbildung hatten; es war jedoch sicher nicht angemessen, 
dieses Ausnahmerecht <lem Justizminister einzuraumen, von <lem selbst keine hohe­
re juristische Ausbildung verlangt wurde. Tatsachlich wurde mit dieser Bestim­
mung die oft kritisierte Praxis <les alten Gesetzes legalisiert, nach der zum Notar 
eine Person emannt werden konnte, die keine juristische Ausbildung hatte. 

Eine solche Notariatsordnung, die vorsah, dass der Justizminister die Notare 
bestellt, entlasst bzw. von den Amtsverpflichtungen entbindet, war Teil eines auto­
ritaren Staatsmodells, in <lem es keine Gewaltenteilung gab. Doch in <lem demokra­
tischen Rechtsstaat, der Lettland heute ist und in <lem „vereidigte Notare dem 
Gerichtssystem angehoren, an Oberlandesgerichte gebunden sind und ihre im 
Gesetz vorgeschriebenen Aufgaben wahmehmen" sowie „bei der Ausübung ihrer 
Tatigkeit [ . . .  ] den Staatsbeamten gleichgestellt"53 sind, ist es nicht angemessen, 
dem Justizminister nach wie vor das Recht einzuraumen, Notare zu emennen und 
zu entlassen (Notariatsgesetz vom 1.6.1993, Art. 210 und 211). Dieser Aspekt wird 
noch eingehender in weiteren Abschnitten dieses Aufsatzes behandelt, die sich mit 
der Analyse der zurzeit geltenden Rechtsakte beschaftigen. 

AuBerdem fehlte im Notariatsgesetz von 1937 die Regelung der Grundbuch­
ordnung, wie sie das Gesetz des Russischen Kaiserreichs inkorporiert hatte, wo die 
Grundbuchführung und das Notariat in einem einheitlichen System zusammen­
gefasst waren und die beiden Bereiche mit einem gemeinsamen Rechtsakt geregelt 
wurden. Auf diese W eise wurden eine Überschneidung der Funktionen der N otare 
und der Leiter der Grundbuchabteilungen sowie Unstimmigkeiten in der Regulie­
rung der Immobiliengeschafte ausgeschlossen. Sowohl das Notariat als auch die 
Grundbuchabteilungen waren nach dem territorialen Prinzip an das Justizsystem 
gebunden und unterlagen der Aufsicht und der Kontrolle seitens <les Oberlandes­
gerichts. 54 Darüber hinaus gab es einheitliche Bestimmungen, denn die Ordnung 
sah vor, dass „die Register der Auszüge und Abschriften [ ... ] gemaB der für die 

52 Notargesetz. Art. 1. Valdības Vēstnesis [Regierungsamtsblatt], Nr. 287 (1937). 
53 Gesetz zur Anderungen des Gesetzes „Über die Justizordnung" vom 29.01.1997, verabschiedet 
von der Lettischen Saeima. Offizielles Amtsblatt der Regierung „Latvijas Vēstnesis", 13.02.1997. 
- Nr.46/47 (761/762).
54 Notariatsordnung, Rīga 1933, S. 14.
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Notarregister geltenden Bestimmungen geführt" werden.55 Ebenfalls war eine ein­
heitliche V erantwortung und Aufsicht über die N otare, die Leiter der Grundbuchab­
teilungen und ihre Gehilfen festgelegt (Artikel 57 bis 64). 

Daraus ergibt sich, dass das Notargesetz von 1937 auf der Tradition der im 
Russischen Kaiserreich entwickelten Kompetenz und Organisation der Notariats­
tatigkeit aufbaute, wobei man zum groBen Teil die für die Neufassung des russi­
schen Gesetzes ,J3peMe1moe noJZo:JtceHue o HomapUaJLbHOU lfacmu" von 1904 ge­
planten Anderungen und Erganzungen eingearbeitet hatte. Doch muss berücksich­
tigt werden, dass die russischen Juristen mit dem neuen Gesetzentwurf von 1904 
kein innovatives, nationales Gesetz geschaffen hatten. Der Entwurf war vielmehr 
ein Ergebnis der Untersuchung des Notariats lateinischer Pragung, wie es in der­
selben Epoche in anderen Landern existierte. 56 Auch die Kommission, die sich mit 
der Entwicklung des lettischen Notargesetzes befasste, hat mit Blick auf die Erfah­
rung anderer Lander im gleichen Zeitraum, d.h. in den 30er Jahren des 20. Jahr­
hunderts, gearbeitet. Sie bestatigte, dass im russischen Gesetzentwurf von 1904 
viele Probleme der ursprünglichen Regelung gelost worden waren. Darüber hinaus 
hat die lettische Kommission den russischen Gesetzentwurf von 1904 nicht wortlich 
übernommen, sondern sich auf dessen Text und auf viele andere Quellen gestützt, 
um in Lettland ein besser organisiertes, juristisch ausgebildetes und aus sozialer 
Sicht „reiferes" Notariat zu schaffen. Dies betont in seinem Aufsatz auch einer der 
Verfasser des lettischen Gesetzesentwurfes, Vilis Lūkins: 

„Selbst wenn unser Notargesetz es nicht beansprucht, im Bereich des Notariatsrechts 
das letzte Wort zu sprechen, so stützt sich unser Gesetz doch auf alle rationalen Grund­
lagen des modemen Notariats. Das Notargesetz ist, ahnlich wie im Falle des Bürgerli­
chen Gesetzbuchs von Prasident Ulmanis, aus der formellen Sicht ein absolut neues 
Gesetz, doch sind darin, ebenfalls wie im Ulmanis' Bürgerlichem Gesetzbuch, parallel 
zu neueingeführten Prinzipien auch bestehende Prinzipien beibehalten, derer sich ver­
schiedene europaische Liinder bedient hatten und die unserer Situation vollig ange­
messen sind." 

1990/1991 wurde die Republik Lettland nicht als neuer Staat gegründet, sondem es 
wurde die im Jahre 1918 gegründete Republik wiederhergestellt. Dies bedeutete 
auch das erneute Inkrafttreten der Gesetze, die bis zur Okkupation durch die 
Sowjetunion im Jahre 1940 in Kraft waren. Nicht immer wurde bei dem emeuten 
Inkraftsetzen der alten Gesetze berücksichtigt, dass Lettland ab 1934 ein autoritarer 
Staat war, in dem es keine tatsachliche Gewaltenteilung gab. Die Verfassung war 
demokratisch, da sie wahrend der Periode des Autoritarismus nicht geandert wor­
den war. Die lettische Verfassung (lettisch: Satversme) war nach 1934 nicht auBer 
Kraft gesetzt worden. 

Als man im Jahre 1993 das Notargesetz von 1937 emeut in Kraft setzte und 
dann 1996 ein überarbeitetes neues Notariatsgesetz verabschiedete, hat man nicht 

55 A.a.O., S. 15.
56 Bex0: cOBeTCKoro HoTap0:aTa (1917-1991) (eingesehen am 06.01.2013.).
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berücksichtigt, dass das Gesetz von 193 7 im Widerspruch zur Gewaltenteilung und 
dem Prinzip der Unabhāngigkeit des Justizsystems und der <lem Justizsystem 
angehorigen Personen stand. Als dieses Gesetz Ende des 20. Jahrhunderts emeut in 
.Kraft trat, wurden damit auch die <lem autoritāren Staat eigene verstārkte Bindung 
des Notariats an die Exekutive sowie die formelle Bindung an das Justizsystem 
wieder eingeführt. Das Prinzip der formellen Aufsicht seitens <les Oberlandesge­
richts haben bereits Ende des 19. J ahrhunderts die russischen Juristen in ihren 
Aufsātzen kritisiert, doch ist dieses Problem bis heute nicht gelost worden. Die 
ursprüngliche Fassung <les russischen Gesetzes ,J3peMe1moe noJZo;JtCe1me o 
1wmapaIZbHOÜ IJacmu" vom 14. April 1866 sah eine stārkere Bindung zwischen <lem 
Notariat und <lem Justizsystem vor, als dies in den Entwurf von 1904 eingearbeitet 
wurde. Der Grund dafür war die enorme Belastung der Gerichte, die es praktisch 
unmoglich machte, die Tātigkeit der Notare de facto zu kontrollieren, doch wurde 
der Entwurf zum groBen Teil gerade aus diesem Grund nicht angenommen. Anstatt 
nach einem altemativen Verfahren zur Kontrolle des Notariats durch das Gerichts­
system zu suchen, haben die V erfasser <les Gesetzes von 193 7 <lem Justizminister 
die umstrittene führende Rolle bei der Organisation und Aufsicht der Notarstātig­
keit zugewiesen, was <lem für autoritāre Staaten charakteristischen Modell einer un­
geteilten, in den Hānden der Exekutive konzentrierten Macht entsprach. 

IV. Schlussfolgerungen

1. Die ersten Notare auf <lem Territorium <les heutigen Lettlands waren im 13. Jahr­
hundert deutsche Missionare. Zu j ener Zeit wurden die ersten notariell beglaubigten
Dokumente auf <lem Territorium des heutigen Lettlands erstellt. Das Amt des
Notars wurde in Livland nach <lem Vorbild <les Heiligen Romischen Reiches einge­
führt, was die Geschichte <les Notariats in Lettland mit der Geschichte <les Notariats
in Deutschland und im kontinentalen Europa insgesamt verbindet, welche wiede­
rum auf der Rezeption <les romischen Rechts beruht.

2. Bis zum Ende <les 19. Jahrhunderts richteten sich die Notare auf <lem Territorium
<les heutigen Lettlands bei ihrer Tātigkeit nach den Grundprinzipien <les Notariats­
gesetzes für das Heilige Romische Reich von 1512. Erst am Ende <les 19. J ahrhun­
derts, als am 9. Juli 1889 im Baltikum das Gesetz <les Russischen Kaiserreichs
,J3peMennoe noJZO;JtCeHue o HomapaIZbHOÜ IJacmu" vom 14. April 1866 in Kraft trat,
wurde im Territorium <les heutigen Lettlands ein Notariat lateinischer Prāgung
eingeführt.

3. Das N otariat lateinischer Prāgung wurde im Russischen Kaiserreich auf der
Grundlage deutscher ( d.h. osterreichischer und bayrischer) Erfahrungen eingeführt.
Mit <lem Inkrafttreten <les Gesetzes wurde der Notar zur einzigen Amtsperson, die
notarielle Akte tātigte.

4. Die am 18. November 1918 gegründete Lettische Republik hat nach <lem vom
Nationalrat der Lettischen Republik erlassenen Gesetz „Über die Fortgeltung der
vormaligen russischen Gesetze in Lettland" vom 5. Dezember 1919 das bis dahin
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geltende russische Recht in Kraft gelassen, das zuvor auf dem Gebiet Lettlands 
angewendet wurde. Für das Notariat bedeutete das die Fortgeltung des russischen 
Notariatsgesetzes ,,BpeMe1moe noJZo:JICeHue o HomapaJZbHOU ttacmu" vom 14. April 
1866. Die Anwendung des Gesetzes erfolgte in der Republik Lettlands unter Nut­
zung nicht nur des Gesetzestextes, sondem auch der Rechtsprechung des Kaiser­
reichs. Das vom Kaiserreich erlassene Gesetz, das als provisorische, vorüberge­
hende Losung vorgesehen war, blieb auf dem Territorium Lettlands bis zum 
14. Dezember 1937 in Kraft, als das Ministerkabinett der Republik Lettlands das
,,Notargesetz" verabschiedete.

5. Obwohl es das Konzept der Ulmanis-Diktatur war, eine ganz neue, nationale
Regelung zu schaffen, wurde das N otargesetz von 193 7 im Grunde genommen auf
der Basis der vorangehenden Regelwerke für das Notariat erstellt, allerdings unter
Berücksichtigung der noch am Ende des 19. Jahrhunderts laut gewordenen Kritik
und des 1904 ausgearbeiteten Gesetzesentwurfs. Das neue Gesetz, mit dem in
Lettland der im Russischen Kaiserreich erarbeitete Entwurf der Notariatsordnung in
Kraft gesetzt wurde, zeichnete sich durch eine weitere Tendenz aus, namlich die
pragende Rolle des Justizministers für die Tatigkeit des Notariats. Die Verfasser
des Gesetzes von 1937 erkannten dem Justizminister eine führende Rolle bei der
Organisation des Notariats und der Aufsicht über das Notariat zu, was der im dama­
ligen autoritaren Staatswesen vorherrschenden Tendenz zur ungeteilten Machtkon­
zentration in den Handen der Exekutive entsprach.

6. Nach der Wiedererlangung der Unabhangigkeit der Republik Lettlands trat auch
das Notargesetz von 1937 wieder in Kraft, das nach dem autoritaren Staatsmodell
auf die Dominanz der Exekutive ausgerichtet war. Auch wenn das heutige Lettland
wesentliche Ānderungen und Vervollstandigungen der Notariatsnormen durch­
führte, sind doch noch nicht alle Probleme vollstandig gelost, welche die Rechts­
wissenschaftler schon Ende des 19. und anfangs des 20. Jahrhunderts benannt
haben.
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